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1. RäumlicherGeltunqsbereich

Der Geltungsbereich hat eine Gesamtgröße von ca. 14.365 m2 und umfasst folgende
Flurstücke:

Gemarkung Wenden, Flur 24,
Flurstücke: 92, 495, 672 - 674, 677 - 679 (alle tlw.), 714 (tlw.), 715 (tlw.), 932, 948,

1103 (tlw.), 1113, 1133 und 1134.

Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs sind dem nachfolgenden Kartenausschnitt
zu entnehmen.

2. Bestehendes Planunqsrecht

2.1 Flächennutzungsplan

lm wirksamen Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich wie folgt dargestellt:

Darstellunq Größe m2

Wohnen 1.480
Grünfläche 8.930
Flächen für die Landwirtschaft 3.955

14.36s

Die bisher dargestellte Grünfläche diente ursprünglich als Abgrenzungs- und lmmissi-
onsschutzgrün für die Wohnbebauung gegenüber der gewerb-lichen Nutzung südlich der
Bergstraße (ehemaliges Betonsteinwerk). Seit der 22. FNP-Anderung im Jahr 1993 ist
dieser Bereich als Wohnbaufläche (Bebauungsplan Nr. 29,,Wenden - Bergstraße/Am
Berge)) dargestellt. Die dargestellte Grünfläche ist daher funktionslos und der Erhalt
nicht mehr erforderlich ist.

lm Rahmen derderzeitigen Flächennutzungsplanneuaufstellung wird die Darstellung
im Wege der Berichtigung angepasst werden.



2.2

-5-

Bebauungspläne

Das plangebiet liegt im Südwesten des Zentralortes Wenden zwischen den beste-

henden Baugebieten:

- "Wenden - Vor dem Hillgenstock/Teilbereich Nord" (Bebauungsplan Nr. 414 -
rechtskräftig seit dem 27.01'2001) im Westen,

- ,Wenden --Bergstraße/Am Berge" (Bebauungsplan Nr. 29 - rechtskräftig seit

dem 27 .02.1997) im Süden und
- ,Wenden - Bergstraße/Ricksteinweg" (Bebauungsplan Nr.21 - rechtskräftig seit

dem 05.04.1988) im Osten/Norden'

DerüberwiegendeTeildes Bebauungsplanes befindetsich im Geltungsbereich rechtq!ütg",
Bebauungsfläne (Nr. 21 ,,Wenden-Bergsü€ße/Ricksteinweg" und Nr. 41A ,,Wenden - Vor dem

Hillgenstock/Teilbereich Nord").

Festsetzung Größe m"

Wohnen ( Pf lanzstreifen) 256
Grünfläche - 21 897

Fußweq (8P21) 357
(BP 21)Flächen für die Landwirtschaft 7.243

Private Grünfläche - Obstwiese P41A 1.402
10.155

und lnhalt der Planuno

3- Anorenzende Flächen

ln den angrenzenden Baugebieten sind die Bauflächen als,"Allgemeines Wohngebiet"

festgesetZ.

Die Bereiche derBebauungspläne Nr. 41A und Nr. 21 sind überwiegend durch eine Ein-

familienhausbebauung geprägt (Ausnahme: Wohnstätte der Lebenshilfe Wohnen

gGmbH/DingelstädteiStrage Jowie drei 2-13-Familienhäuser/,,lm Obstgarten")'

Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 29 ist insbesondere entlang der Kreisstraße ent-

sprechend der ursprüngäcäen Planintension durch Mehrfamilienhäuser (3 und 6
Wohneinheiten) gePrägt.

Die Entfernung zu den an der Kreisstraße Kl befindlichen Haltestellen des ÖPNV in

die Fahrtrichtu-ngen Wenden-Olpe oder Ottfingen-Siegen beträgt maximal 400 m.

4.

4.1 Allgemeine ZielseEung

Ziel derAufstellung dieses Bebauungsplanes ist es, den Geltungsbereich unter Be-

rücksichtigung einär geordneten und-nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung einer

standortgärechten *önnbaulichen Nutzung zuzuführen..Dabei soll im westlichen Be-

reich dei plangebiets eine Fläche für Wohngebäude mit bis zu 4 Wohneinheiten zur

Verfügung gesletft werden, während im östlichen Teil eine durch Familieneigenheime
geprägte Siedlungsstruktur angestrebt wird.

Die im Bebauungsplan Nr. 41A festgesetZe Private Grünfläche - Obstwiese ist Be-

standteil des,,be-bauungsplaninternön ökologische Ausgleichs" und wird im Zuge der

Aufstellung dieses Bebauungsplanes verlagert.
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Das bisherim Bebauungsplan Nr. 21 festgesetäe,,Pflanzgebof'zurAbgrenzung gegen-
überdem Außenbereich ist nach Aufstellung dieses Bebauungsplanes nicht mehrerfor-
derlich und kann daher entfallen.

Die Flächenbilanz der Planung für das gesamte Plangebiet stellt sich wie folgt dar:

4.2 Maß der baulichen Nutzung -Zahl derWohnungen

Das Maß der baulichen Nutzung wird weitgehend an die vorhandene Gebäudestruktur in
den artgrenzenden Baugebieten angepasst.

Für den östlichen Teil des Plangebietes, der Familieneigenheimen (Ein-
/Zweifamilienhäuser) vorbehalten bleiben soll, wird das maximale Maß der baulichen
Nutzung wie folgt festgelegt:
- Grundflächenzahl: 0,3
- Geschossflächenzahl: 0,6

lm westlichen Teilsollen Wohngebäude mit bis zu 4 Wohnungen zulässig sein. Damitdie
für4 Wohnungen erforderlichen Stellplätze/Garagen und sonstigen Nebenanlagen zuge-
lassen werden können, wird'das Maß der baulichen Nutzung hierwie auf den ,,angrenzen-
den" Grundstücken der Bebauungspläne Nr. 29 und Nr. 41A wie folgt begrenzt:
- Grundflächenzahl: 0,4
- Geschossflächenzahl: 0,8

Die HöchstzahlderVollgeschosse wird im gesamten Allgemeinen WohngebietWAl auf
2 (ll) begrenzt.

lm Allgemeinen Wohngebiet WA1 wird die Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude
gemäß $9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße wie folgt
begrenä:

bis 450 m'
450 m'bis 900 m'
900 m2 bis 1350 m'

1 Wohnung
2 Wohnungen
4 Wohnungen

Flächennutzunq Größe (m2) Anteil (%)

10,261 71,4
WA1 10.005 97,5
WA 256 2,5

1.762 12,3
Straßenverkehrsfläche 623 35,4
Fußweq 964 54,7
Wohnweg (befahrbar) 175 9.9

670 4.6
Parkanlaoe 136 20.3
Soielolatz 466 69,6
Abqrenzunosqrün 68 10,1

24 o,2

1.648 11,5

Gesamt 14.365 1



-7 -

Die Festsetzung derzulässigen Gebäudehöhe/Traufhöhe (m. ü. NHN) erfolgtauf Grund
der bewegten Topographie entsprechend der geplanten Grundstückseinteilung. Bei der
Festlegung der maximalzulässigen Gebäude- und Traufhöhen wurde neben der Höhe
des unbebauten (Ur-)Geländes und der geplanten Straßenachse auch die (mögliche)
Höhenentwicklung dervorhandenen Bebauung berücksichtigt. Auf die Festsetzung von
Mindesthöhen wurde vezichtet, um z. B. Gebäude mit Pultdach und einer geringen
Dachneigung zu ermöglichen.

Die Abg renzung der verschiedenen zulässigen Gebäudehöhen erfolgt d urch die Festset-
zung ,,Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets, hier: Zulässige
Höhe der Gebäudeoberkante in m ü. NN (S 16 Abs. 5 BaUNVO)", da es für die Festset-
zung geplanter Grundstücksgrenzen keine Rechtsgrundlage gibt.

Fürden 3 m breiten Streifen entlang deröstlichen Geltungsbereichsgrenze, derwie bis-
her schon im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 21 ,,Wenden - Bergstra-
ße/Ricksteinweg" als WA/nicht überbaubare Grundstücksfläche festgesetä ist, wird we-
der die Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude begrenä noch eine maximal zulässige
Gebäudehöhe/Traufhöhe (m. ü. NHN) festgelegt.

4.3 Ortliche Bauvorschriften

Das Orts- und Landschaftsbild wird entscheidend durch eine für die Region typische
Bauweise geprägt. Die von Region zu Region unterschiedlichen Bauweisen wurden durch
eine Vielzahlvon ortstypischen Faktoren beeinflusst. Neben kulturellen Einflüssen waren
die ,,Baumaterialvorkommen" einer Region entscheidend für die Bauweise. Durch diese
historisch entwickelte ortstypische Bauweise erhielt die Region eine unverwechselbare
Eigenart, die eine wesentliche Voraussetzung für die ldentifikation der Bewohner mit ih-
rer Heimatregion und ihrem Heimatort ist. Ein Orts- und Landschaftsbild, mit dem sich die
Bewphner identifizieren können, ist ein Stück Lebensqualität für alle.

Die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes liegt im öffentlichen lnteresse und ist
eineAufgabe derstädtebaulichen Planung ($ 1 Abs. 5 Nr.4 BauGB). Das bedeutet jedoch

nicht, dass der Gestaltungsspielraum auf die historische Bauweise der letzten Jahrhun-
derte beschränkt werden darf. Vielmehr müssen auch die aus der Reqion hervorgegan-
genen Entwicklungen der letäen Jahrzehnte angemessen berücksichtigtwerden, z. B.

die Entwicklung von venrvendeten Baustoffen oder der gestiegene Wohnraumbedarf.

Aufgrund der Hanglage oberhalb des Siedlungsschwerpunktes ist des Plangebietes in
seiner Gesamtheit gut einsehbar, so dass die tiefergelegene Ortslage sowie die umgebende
Landschaft in besonderem Maße vom Erscheinungsbild des Plangebietes geprägtwerden.
Orts- und landschaftsuntypische Bauweisen und -formen wie rote Dächer oder bunte
Gebäudefassaden treten als störende Einflüsse auf das ursprünglich homogene Orts- und
Landschaftsbild besonders deutlich zu Tage.

Diesem Umstand wurde in den rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 21 ,,Wenden-
Bergstraße/Ricksteinweg" und Nr.41A,,Wenden-Vordem Hillgenstock/Teilbereich Nord" mit

dem Erlass örüicher Bauvorschriften Rechnung getragen.

Die örtlichen Bauvorschriften werden daher plangebietsbezogen als Festsetzung in den
Bebauungsplan übernommen.

1 Dächer

Dachform - Dachneigung1.1
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Fürdie Hauptgebäude sind folgende Dachformen miteinerDachneigung von 25o

bis 52" (einschl.) zulässig:

a) Satteldächer,
b) Walm- und Zeltdächer,
c) Krüppelwalmdächer.
Pultdächer sind mit einer Dachneigung von 7o bis 20' zulässig

Die gegenüberliegenden Dachflächen eines Gebäudes müssen den gleichen
Neigungswinkel aufireisen.
Für untergeordnete Bauteile, Nebenanlagen, Garagen sowie überdachte Stell-
plätze sind abweichende Dachformen und -neigungen zulässig.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind bis zu einer Gesamtlänge von 2/3 der
Firstlänge je Dachseite (Traufseite) zulässig und müssen einen seitlichen Ab-
stand von mindestens '1,50 m von der Außenwand einhalten.

1.3 Für die Dacheindeckung sind folgende Farben zulässig

dunkelbraun ähnlich Nr. 801 1,8014, und 8017 der RAL 840 HR,
dunkelgrau ähnlich Nr. 7005, 7015,7016,7024 und 7026 der RAL 840
HR,
schwarz ähnlich Nr. 5004, 8022,9004, und 9011 der RAL 840 HR.

1.4 Material

Zur Dacheindeckung sind glänzende, reflektierende oder spiegelnde Materialien
und Oberflächen unzulässig.

Ausnahmen:

Anlagen zurSonnenenergienutzung (2. B. Sonnenkollektoren oderSolarzellen),
Dacheindeckungen mit lebendem Grün (Dachbegrünungen),
Dachflächen aus Glas bis zu 30 qm,
senkrechte Außenwände von Dachaufbauten, wenn sie die gleiche Faöe wie die
Außenwände des Gebäudes aufirueisen.

2. Außenwände

Zulässig sind folgende Materialien, Oberflächen und Farben

weißer bis sandgelber Putz, Beton/Sichtbeton und weißer bis sandgelber
Klinkerähnlich Nr. 1000 - 1002,1013 - 1015,7035,9001,9002,9010 und
9018 der RAL 840 HR,
helles Holz,
weiß bis lichtgrau ähnlich Nr. 101 3, 1014,7035, 9001 , 9002, 9010 und
9018 der RAL 840 HR oder naturfarben
schwarzes bis dunkelbraunes Holz (nuran den Giebelseiten vom First bis
zu 1 Meter unterhalb derTraufe oderals Ständerwerk eines Fachwerkes),
dunkelgrünes Holz ähnlich der Nr. 6002, 6005, 6009 und 6028 der RAL
840 HR (nur an den Giebelseiten vom First bis zu 1 Meter unterhalb der
Traufe),
Schiefer (dunkelgrau bis schwaz),
Ka lksa ndste insichtma uerwerk ( naturfa rben ).

Glänzende, reflektierende oder spiegelnde Materialien und Oberflächen sowie
Verkleidungen aus Kunststoff oder Metall sind unzulässig
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Ausnahmen:

Anlagen zur Sonnenenergienutzung (2.B. Sonnenkollektoren oder Solazellen)
Weöeanlagen an der Stätte der Leistung bis zu 4 gm, maximal 10 % der die
Werbeanlage tragenden Außenwand,
für untergeordnete Bauteile sowie als gestalterische Elemente (kleiner als 10%

der jeweiligen Außenwandfläche) sind voöewittertes Kupfer und vorbewittertes
Zink zulässig,
für Nebenanlagen, Garagen und überdachte StellpläEe sind abweichende Mate-

rialien und Oberflächen zulässig, jedoch keine glänzenden, reflektierenden oder
spiegelnden Materialien oder Oberflächen
für Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze ist schwarzes bis dun-
kelbraunes Holz zulässig.

Standorte für Abfallbehälter

Standorte für Abfallbehälter auf privaten Grundstücken, insbesondere Gemeinschaftsan-
lagen, sind, soweit sie vom öffentlichen Verkehrsraum direkt einsehbar sind, durch be-
gninte Sichtschutzwände abzuschirmen odermitausreichend hohen Hecken (aus heimi-

schen Laubgehölzen) abzupfl anzen.

5. Erschließunq

5.1 Verkehrliche Erschließung

Über die Kreisstraße Kl ,,Bergstraße" ist das Plangebiet an das örtliche und überörtli-
che Straßennetz angebunden.

Eine Verkehrsdatenerhebung in der Zeit vom 15.03. - 22.03.2017 zeigle ein relativ
gleichmäßiges Verkehrsaufkommen in beide Fahrtrichtungen:

Fahrtrichtung Wenden Ottfingen

Ktztf as (ca.\ 1.321 1.339

Pkw-Anteil 88,7o/o 86,8%

L iefe rwaqe nff ra nspo rte r 6,60/0 8.30/o

Lkw/Lastzüge/Busse 3,10/o 3,8o/o

Zweirad-Anteil 'l,6% 1,1o/o

Gleichzeitig ergibt sich aus dieser Erhebung, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit
von 50 km/h in diesem Bereich in Fahrtrichtung Ortsmitte von mehr als 35 o/o der Kfz
überschrittenwird. DieserWertwird in Fahrtrichtung Ortsausgang mitmehrals 43o/oder
Kfz noch übertroffen.

Da zusätzlich die Sichtuerhältnisse durch die Topografie und den Straßenverlauf beein-
trächtigt sind, soll die Zahl der Grundstücksausfahrten auf die Bergstraße durch die

Festsetzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrten begrenä werden. Bei den vier
westlichen Grundstücken (Mehrfamilienhäuser) werden diese Bereiche durch festgesetz-
te,,Grünstreifen" ergänä.

Das folgende Bild zeigt den zukünftigen Einmündungsbereich der Erschließungsstra-
ße auf die Kpeisstraße K1 (Bergstraße).
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Die Entfemung zu den an der Kreisstraße K1 befindlichen Haltestellen des ÖpwV in Oie

Fahrtrichtungen Wenden-Olpe oder Ottfingen-Siegen beträgt maximal 400 m.

Die bereits vorhandene, aber sehr steile Fußwegeverbindung zwischen der Bergstraße
und dem Ricksteinweg bleibt mit geringerem Gefälle erhalten, wird dadurch abergering-
fügig länger.

Abwasserbeseitigung

Die Schmutzwasserbeseitigung kann über die vorhandenen Mischwasserkanäle in

der Bergstraße sowie im Ricksteinweg erfolgen.

Aufgrund der im gesamten Plangebiet vorhandenen Bodenverhältnisse und der To-
pogiafie ist davon auszugehen, dass eine dauerhaft schadlose (ohne Beeinträchtigung
dei Wohls der Allgemeinheit) gezielte VersickerungA/errieselung des qesamten auf
den Baugrundstücken anfallenden Niederschlagswassers nicht möglich ist:

VERSICKERUNG:

Aus gutachterticher Sicht wird von einer gezielten Versickerung der Nieder-
sch/agswässer aufgrund der fotgender Punkte abgeraten (Sfaunässeansatz in
Teitbereichen, materialspezifisch differierende Eignung mit häufig zu geringen,

nicht ausreichenden Durchlässigkeiten, Gefährdungspotenzial durch Quel-
lung/Aufwe ichu ng und dadurch verursachten Rückstau/Oberflächenabfluss, Ge-

fährdungspotenzialfür morphotogisch tiefergelegene Wohngebäude aufgrund der
Morphotogie einer zu erwartenden Konsistenzverringerung = Baugrundgütever'
schlechterung).

Die beieiner potenzietten Versickerung vom Wasserrecht geforderte dauerhaft

5.2

Einmündungsbereich
Erschließungsstraße
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schad/ose Abführung von Niederschlagswasser kann bei den bestehenden topo-
grafischen und geologischen Rahmenbedingungen somit nicht gewährleistet
werden.
Drbse Beurteilung stimmt mit den wasserrechtlichen (MURL) und technischen
Vorgaben (DWNATV) ü berein. Vorbehaltlich der Zustimmung des Tiefbauamtes

,, wird eine Einleitung in das Kanalsystem vorgeschlagen.

iXLegrate C"otechnik cmbH, 59556 Lippstadt-Bad Waldliesbom, Holzstraße 212(22.04.2016): GUTACHTEN Gemeinde

57842 Wenden, OT Wenden, Bodenuntersuchungen im Bereich Wenden , nördl. Bergstraße, - Baugrunderkundung I

Gründungsberatung -, - Hydrogeologische Untersuchung -, Seite 2)

Da das Plangebiet tiefer als das Baugebiet ,,Vor dem Hillgenstock" liegt, ist die Einleitung
des anfallenden Niederschlagswassers in den vorhandenen Regenwasserkanal nicht
möglich.

ln Abstimmung mitderBezirksregierung kann die Niederschlagswasserbeseitigung in die
ausreichend leistungsfähigen Mischwasserkanäle im Ricksteinweg bzw. in der Bergstra-
ße erfolgen.

Wegen des geringen Anteils der Flächen fürZufahrten, Zugänge und Tenassen an der
gesamten Baugrundstücksfläche ist eine Versickerung des auf diesen Flächen anfallen-
den unverschmutzten Niederschlagswassers vorgesehen. Diese Flächen sind unterBe-
achtung derAusführungen des ATVArbeitsblattes 138 so anzulegen, dass das Nieder-

schlagswasserauf diesen Flächen bzw. auf den angrenzenden Grundstücksflächen,,na-
türlich" versickem kann und nicht dem Regenwasserkanalzugeführtwerden muss. Eine
Festsetzung zurVerwendung bestimmter Materialien, z. B. Rasengittersteine oderwas-
serdurchlässiges Pflaster, wird nicht getroffen, damit der Grundstückseigentümer selbst
entscheiden kann, wie und wo das Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück versi-

ckem soll.

Weitere Festsetzungen zur Entlastung des Kanalsystems und der Kläranlage bei der
Behand I u ng des N iederschlagswassers we rden nicht getroffen'

6. Artenschutz

Eine U ntersuchung des Planbereichs hinsichtlich des Vorkommens planungsrelevanter
Arten wurde von Diplom-Biologe Josef Knoblauch in der Zeit vom 18.03. - 03.06.2016
durchgeführt.

Fazit der Untersuchung ist, dass das Plangebiet "Wenden - Bergstraße/Obstwiese" kei-
nen planungsrelevanten Arten als Brutstätte dient. Dem Feldsperling dientes jedoch als
Nahrungshabitat. Der Erhaltungszustand der lokalen Population des Feldsperlings wird
sich durch eine Bebauung des Plangebietes aber nicht verändern.

7. Natur und Landschaft

7.1 Eingriff in Natur und Landschaft

Gemäß g 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des
Bebauungsplans zu enryarten sind, in den Fällen des $ 13 Abs. 1 Salz2 Nr. l BauGB als
im Sinne des $ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder
zulässig., Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich.

Die im Bebauungsplan Nr. 41A ,,Wenden - Vor dem Hillgenstock/Teilbereich Nord" als
plan i nte rne Kom pensatio nsmaßnahme festgesetäe,,Private G ninfl äche - Zweckbesti m-
mung Obstwiese" wird bei der Realisierung dieses Bebauungsplanes wegfallen. Daher
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wird in unmittelbarer Nähe eine neue Obstwiese als Kompensationsmaßnahme zum Be-
bauungsplan Nr. 41A angelegt, wobei die Pflanzliste mit der Artenauswahl ,,Alte Obst-
bäume" übemommen wird.

Obstbäume
Apfel(13 Bäume), Pflaume/Zwetsche (3 Bäume)

Arten Größe

Dülmener Herbstrose 3xv., StU. 10 - 14 cm

Erbbachhofer Mostapfel 3xv., StU. 10 - 14 cm

Freudenberger Nützerling 3xv., StU. 10 - 14 cm

Jakob Lebel 3xv., StU. 10 - 14 cm

Ontario 3xv., StU. 1O - 14 cm

Prinz Albrecht von Preußen 3xv., StU. 10 - 14 cm

Rheinischer Bohnapfel 3xv., StU. 10 - 14 cm

Rheinischer Winterrambour 3xv., StU. 10 - 14 cm

Wiesenapfel 3xv., StU. 10 - 14 cm

Hauszwetsche 3xv., StU. 10 - 14 cm

Das nachfolgende Foto zeigt in der rechten Hälfte die zukünftige Obstwiese, während
am rechten Bildrand ein Obstbaum der bestehenden Obstwiese erkennbar ist.

Die Obstwiese wird jedoch entsprechend der realen Nutzung nicht als ,,Private Grünflä-
che" festgesetä, sondern als ,,Fläche für die Landwirtschaft".

Obstwiese

neualt
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8. Klimaschutz/Klimaanpassunq

Erhebliche klimatische Beeinträchtigungen sind aufgrund derrelativgeringen Größe des
Plangebiets i. V. m. der Begrenzung der baulichen Verdichtung nicht zuänvarten.

Mit der Umsetzung der Planung wird es jedoch u. a. durch die zusätzliche Flächenver-
siegelung und hinzukommende,,Verkehrsemissionen" zu Veränderungen der kleinklima-
tischen Verhältnisse kommen.

Konkrete Festsetzungen zur Veningerung der kleinklimatischen Veränderungen und
zur Klimaanpassung werden nicht getroffen.

9. Boden

9.1 Baugrunduntersuchung

Durch das Büro Kleegräfe Geotechnik GmbH wurde im Frühjahr 2016 Baugrund-
(wohngebäude, Kanal, straße) und Versickerungsgutachtens erstellt.

dens'(d. = i.M. 35 cm) folgt überwiegend (bis i.M. ca.1,0 m) ein tiesiger@
runqslehm (überw. weich). Weitgehend ab g.g. Teufe steht ein Verwittenrnqs-
schutt an (lehmiges Kies-Stein-Gemisch; hangend mitteldicht, liegend' dicht-sefrr
dicht). Unterhalb (verbreitet ab ca. 1,513,0 m) steht das Ton-/Siltstein-
Grundgebirge an (halbfest-fest).

GRUN DwAssER: Grundwasser wurde am 1 8.03.201 6 nicht erbohrt. sowohl bei
einer Unterkellerung als auch beieiner Nichtunterkellerung unterliegen die Unter-
flurbauteile einer periodischen Feuchte- bis Nässebeeinflussung (Gemisch aus
stau-, schicht- und Hangwasser). Eine Beeinflussung durch Grundwasser wird
beim dezeitigen Kenntnisstand nicht enrvartet, kann stellenweise und kurzzeitig
jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Je nach exakter sohlteufe del
Plankanals kann eine periodische GW-Beeinflussung im Fels nicht ausgeschlos-
sen werden.

Die Lage der Bohrstellen/Probeentnahmepunkte ist aus dem folgenden Lageplan er-
sichtlich:

(Kleegräte Geotechnik GmbH, 59556 Lippstadt-Bad Waldliesbom ,Hotzstafb212(22.04.20'16):GUTACHTEN Gemeinde
57842 Wenden, OT Wenden, Bodenuntersuchungen im Bereich Wenden., nördi. Bergstraf3e, - Baugrunderkundung t
Gründungsberatung -, - Hydrogeologische Untersüchung -, Seite 2)
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9.2 Altablagerungen - Altlasten

Hinweise auf Altablagerungen und/oder Altlasten im Plangebiet liegen nicht vor

9.3 Bergbau

Hinweise auf bergbauliche Tätigkeiten/Altbergbau im Plangebiet liegen nicht vor

10. Militärische Altlasten - Kampfmittel

Derzeit liegen keine Hinweise über eine militärische Altlasten dieser Fläche vor

Hinweis:

lst beider Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustel-
len und es ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch
die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.

11. Denkmalschutz und -pfleoe

lm Plangebiet sind keine Bodendenkmäler, Kultur- oder sonstigen Sachgüter bekannt.

Hinweis:

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bo-
denfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aberauch Veränderungen und Verfär-
bungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aberauch Zeug-
nisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus ErdgeschichtlicherZeit)entdecktwer-
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den. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der StadUGemeinde als Unterer Denk-
malbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Telefon-
Nr.: 02761 93750, Fax-Nr.: 02761 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entde-
ckungsstätte mindestens dreiWerktage in unverändertem Zustand zu erhalten ($15 u.
16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nichtvorhervon den Denkmalbehördenfrei-
gegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenk-
malzu bergen, auszuwerten und fürwissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in
Besitz zu nehmen (S16 Abs. 4 DSchG NW).

12. Beteiliqunqen

12.1 Beteiligung derbetroffenenöffentlichkeit

Die Beteiligung derbetroffenen Offentlichkeitwurde gem.S 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. $ 13
Abs. 2 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom 07.08. - 08.09.2017 in Form einer öffentlichen Aus-
legung gem.S 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der Gemeinde Wenden durchgeführt.

Zusätzlich waren die ausgelegten Unterlagen im lntemet auf der Homepage der Ge-
meinde Wenden (Rathaus -> Bürgerservice --> Planung-Bauen -> Offentlichkeitsbetei-
ligungen --> Öffentliche Auslegungen ($ 3 Abs. 2 BauGB)) für die Dauer der öffentlichen
Auslegung einsehbar.

lm Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit Anregungen zur Dachform und
Dachneigung vorgetragen.

lm Bereich ,,HillgenstocUAm Berge/Ricksteinweg" sind innerhalb derBebauungsplange-
biete Zeltdächer bisher nur auf der dem ZentralortMendebachtal abgewandten ,,Hang-
seite" südlich der Kreisstraße K1 (Bergstraße) zulässig.

Um der ländlichen Siedlungsstruktur mit dem durch geneigte Dächer gepr'ägten Ortsbild
ein etwas städtischeres Flairzu verleihen, werden auf derdas Ortsbild prägenden Hang-
seite neben Pultdächern in Anlehnung an sog. Stadthäuser/Stadtvillen ebenfalls Zeltdä-
cher zugelassen.

Die Mindestdachneigung sollwie im Bebauungsplan Nr. 29,,Wenden - Bergstraße/Am
Berge" 25' betragen - ausgenommen Pultdächer.

ln Abstimmung mit dem Antragsteller wurden Festsetzungen zur Dachform und Dach-
neigung geändert.

1.1 Dachform - Dachneigung

Für die Hauptgebäude sind folgende Dachformen mit einer Dachneigung von 25"
bis 52" (einschl.) zulässig:

a) Safteldächer,
b) Walm- und Zeltdächer,
c) Krüppelwalmdächer.
Pultdächer sind mit einer Dachneigung von 7" bis 20" zulässig.

Da Zeltdächer keinen First haben, wurde die Festsetzung der Hauptfirstrichtung wird wie
folgt ergänä:

Gebäude, deren Dächer keinen First haben, srnd so auszurichten, dass min-
destens zwei Gebäudeseiten parallel zur Hauptfirstrichtung stehen.
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12.2 Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Die Beteiligung derbenihrten Behörden und sonstigen TrägeröffentlicherBelangewur-

de gem. g 13a nOs. i f.fi. i i. V. m. g 13 Abs. 2 tti. S eauGB nach $ 4 Abs' 2 BauGB

durchgeführt; ihnen wuroe mit schreiben vom 02.08'2017 bis zum 08'09'2017 Gelegen-

heit zür Stellungnahme gegeben'

VondenbeteiligtenBehördenundsonstigenTrägeröffentlicherBelangewurdenfolgen-
i" nti"g*gärizu oen Planinhalten vorgetragen wurden'

die etedrische Erschtießung des geplanten Neubaugebrbfes so//fe über eine

ne ue Transformatore n station erto@e n'

WirbittenSiel.mmarkierlenBereicheineFlächevonca.4x6mfürdie
Äiit tt u ng ei ner Tra nsform atorenstation ei nzu planen'

Auf Grund des Zuschnitts des angrenzenden wohnbaugrundstücks bietet es sich an' die

Fläche für die rr"n"toÄätoiänrtätion im Bereich der öffentlichen Grünfläche festzuset-

zen, damit keine zusätzliche Teilfläche aus diesem Grundstück herausgetrenntwerden

muss. Hierdurch *tiro" Ji" oualität des Gesamtgrundstücks erheblich eingeschränkt

Daher wird die Fläche für Versorgungsanlagen" mit einer Größe von 4 x 6 m im Bereich

der öffentlichen Grünfläche,,festgesetzt'

DieTetekomDeutschlandGmbH(nachfotgen!lglekom.genannt)-alsNetzeigen.
tümerin ,ra iräiii"oirechtigtö r' s' v' 5 oe 4.0: .1 

TKG- hat die Deutsche Te-

Iekom fecnnii Amin Oeaunrägt und beiottmächtigt, alle Rechte und Pflichten

der WegesicÄärring iinr*neime-rsowe alle Planverfahren Dritter entgegenzu-

ne h me n, n a' i"ÄäriWücn e na d ie erforder t i che n Ste t tu ng n ah me n abzu ge be n'

Zi i", o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

lm Ptanbereich befinden sich noch keine Tetekommunikationslinien derTelekom'

Wir biften fotgiiäi ta,cntliche Fests;etzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:
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ln atten Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit

einer Leitungszone in einer Breite von ca. 1,0 m für die Unterbringung der_Tele-

kommu n ikation st inie n der Telekom vorzu sehen. H i nsichtl ich gepl anter Bau m-

pflanzungen rsf das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
'Entsorgingsanlagen' 

der Forschungsgese//schafrfür Straßen- und Verkehrswe-

sen, Aüsgäbe 19b9;siehe rnsbe sondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten si-

che,rzustätlen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und
Erweiterung derTelekommunikationstinien derTelekom nicht behindertwerden'

Aus S 68 TKG ergibtsich die Berechtigung, Verkehrswege fürdie öffentlichen Zwecken

dienÄnden Telekommunikationslinien zu benutzen. Die Festsetzung eines gesonderten

Leitungsrechts innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen ist im Bebauungsplan daher
nicht erforderlich, zumal diese auch nicht die für die Verlegung oder die Anderung von

Telekommunikationslinien erforderliche schriftliche oderelektronische Zustimmung des

Trägers der Wegebaulast ersetzen würde.

Beschluss:

Ein Leitungsrechtfürdie Telekommunikationslinien innerhalb deröffentlichen Verkehrs-

flächen wiid nicnt festgesetzt, da es an der Erforderlichkeit mangelt.

12.g Erneute Beteiligung der betroffenen öffentlichkeit

Die emeute Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit wurde gemäß $ 4a Abs. 3 i. V. m.

g 13a Abs. 2 Nr. 2 AauGa in derZeit vom 06.1 1. -08.12.2017 in Form eineröffentlichen
Auslegung gem. S 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der Gemeinde Wenden durchgeführt.

Zusätzlich waren die ausgelegten Unterlagen im lntemet auf der Homepage der Ge-

meinde Wenden (RathauJ -> Bürgercervice --> Planung-Bauen -> Offentlichkeitsbetei-

ligungen -> Öffentliche Auslegungen (S 3 Abs. 2 BauGB))fürdie Dauerderemeuten öf-

fentlichen Auslegung einsehbar.

lm Rahmen der emeuten Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit keine Anregungen

vorgetragen.

12.4 Erneute Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange

Die erneute Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange wurde gemäß $ 4a Abs. 3 i. V. m. $ 13a Abs. 2 Nr' 3 BauGB nach $ 4Abs. 2

AaüOe durchgeführt; ihnen wurde mit Schreiben vom 03.11.2017 bis zum 08.09.2017

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

ln diesen Schreiben wurde auf die Präsentation der ausgelegten Unterlagen auf der
Homepage der Gemeinde Wenden (Rathaus -> Bürgerservice --> Planung-Bauen -->

ötfentiicÄt<eitsbeteitigungen --> Öffentliche Auslegungen ($ 3 Abs. 2 BauGB)) während

der emeuten öffentlichen Auslegung hingewiesen.

'Von den beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im

Rahmen der erneuten Beteiligung keine Anregungen zu den Planinhalten vorgetragen.
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13. Verfahrenshinweise

Da es sich beidiesem Planverfahren um eine Maßnahme der lnnenentwicklung (bereits
beplanter Bereich) handelt und der Geltungsbereich lediglich.14.365 m2 groß ist, sind die
Voraussetzungen des $ 13a Abs. 1 Salz2 Nr. 1 BaUGB zurAnderung des Bebauungs-
planes im beschleunigten Verfahren gegeben.

Gemäß $ 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m.S 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird
- von der Umweltprüfung gem.S 2 Abs. 4 BauGB,
- von dem Umweltbericht nach $ 2a BauGB,
- von derAngabe nach $ 3 Abs. 2Sa+22 BauGB, welche Arten umweltbezogener

I nformationen verfügbar sind,
- sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach $ 10 Abs. 4 BaUGB

abgesehen.

Diese Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61 ,,Wenden - Bergstraße/Obstwiese" wurde mit
Beschluss des Gemeinderates vom 43 42.2v',7 gebilligt.

CI8,o1 Zo-tg tu
(Schriftfüt6dr)


